
 

Corona-Virus 
Folgende Regelungen gelten 

ab Montag, 23. März 2020 bis zum 19. April 2020. 
Die Landesregierung hat die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO) am 
22. März 2020 geändert. Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsa-
men, werden weitere Einrichtungen und Geschäfte geschlossen sowie die Ansamm-
lung von mehr als zwei Personen verboten. 

Erlaubt sind (§ 4 Absatz 3 CoronaVO): 
 

> der Einzelhandel für Lebensmittel und Ge-

tränke einschließlich Bäckereien, Metzge-

reien, Hofläden, mit Ausnahme von reinen 

Wein- und Spirituosenhandlungen,  

> Wochenmärkte, 

> Abhol- und Lieferdienste einschließlich 

solche des Online-Handels,  

> Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, 

Kantinen für Betriebsangehörige oder An-

gehörige öffentlicher Einrichtungen, 

> Ausgabestellen der Tafeln,  

> Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, 

Hörgeräteakustiker, Optiker und Praxen 

für die medizinische Fußpflege, 

> Tankstellen,  

> Poststellen, Banken und Sparkassen so-

wie Servicestellen von Telekommunikati-

onsunternehmen,  

> Reinigungen und Waschsalons,   

> der Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,   

> Raiffeisenmärkte, 

> Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und 

Tierbedarf und 

> der Großhandel 

Die Verkaufsstellen des Einzelhandels kön-
nen jetzt auch am Sonntag und Feiertag zu-
sätzlich von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet wer-
den. 
 
Wenn Mischsortimente angeboten werden, 
dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht 
nach Absatz 1 gestattet ist, verkauft werden, 
wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; 
diese Stellen dürfen dann alle Sortimente ver-
treiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. 
Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des 
Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil 
allein weiter verkauft werden, wenn eine 
räumliche Abtrennung möglich ist. 
 
Dienstleister, Handwerker und Werkstätten 
können in vollem Umfang ihrer Tätigkeit nach-
gehen, soweit sie nicht in § 4 Absatz 1 
CoronaVO genannt sind. 

Untersagt sind (§ 4 Absatz 1 CoronaVO): 
 

> Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbeson-

dere Museen, Theater, Schauspielhäuser, 

Freilichttheater,   

> Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbe-

sondere Akademien, Fortbildungseinrich-

tungen, Volkshochschulen, Musikschulen 

und Jugendkunstschulen,  

> Kinos,  

> Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und 

Spaßbäder, Saunen,  

> alle öffentlichen und privaten Sportanlagen 

und Sportstätten, insbesondere Fitnessstu-

dios sowie Tanzschulen und ähnliche Ein-

richtungen,  

> Jugendhäuser,  

> öffentliche Bibliotheken,  

> Vergnügungsstätten, insbesondere Spiel-

hallen, Spielbanken, Wettannahmestellen,  

> Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche 

Einrichtungen,  

> Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie 

Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, 

Diskotheken und Kneipen,   

> Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tier-

parks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 

(auch außerhalb geschlossener Räume), 

Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen,  

> alle weiteren Verkaufsstellen des Einzel-

handels, die nicht zu den in Absatz 3 ge-

nannten Einrichtungen gehören, insbeson-

dere Outlet-Center,  

> öffentliche Spiel- und Bolzplätze,  

> Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massa-

gestudios, Kosmetikstudios, Nagelstudios, 

Studios für kosmetische Fußpflege sowie 

Sonnenstudios, 

> Beherbergungsbetriebe, Campingplätze 

und Wohnmobilstellplätze; eine Beherber-

gung darf ausnahmsweise zu geschäftli-

chen, dienstlichen oder, in besonderen 

Härtefällen, zu privaten Zwecken erfolgen 

und und 

> Betrieb von Reisebussen im touristischen 

Verkehr 

Verbot des Aufenthalts im öffentlichen 
Raum, von Veranstaltungen und von 

sonstigen Ansammlungen  
(§ 3 CoronaVO). 

 
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur 
alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt 
lebenden Person oder im Kreis der Angehö-
rigen des eigenen Hausstands gestattet. Zu 
anderen Personen ist im öffentlichen Raum, 
wo immer möglich, ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 
 
Ausgenommen von dem Verbot sind Veran-
staltungen und sonstige Ansammlungen, 
deren teilnehmende Personen 
> in gerader Linie verwandt sind oder  

> die in häuslicher Gemeinschaft miteinan-

der leben, 

> sowie deren Ehegatten, Lebenspartne-

rinnen oder Lebenspartner oder Partne-

rinnen oder Partner. 

 
Außerhalb des öffentlichen Raums sind Ver-
anstaltungen und sonstige Ansammlungen 
von jeweils mehr als fünf Personen verbo-
ten. Die Untersagung gilt insbesondere für  
> Zusammenkünfte in Vereinen und sonsti-

gen Sport- und Freizeiteinrichtungen und 

> Zusammenkünfte zur Wahrnehmung von 

Angeboten in Volkshochschulen, Musik-

schulen und sonstigen öffentlichen und 

privaten Bildungseinrichtungen im außer-

schulischen Bereich. 

 
Ausgenommen von den voran genannten 
Verboten sind Veranstaltungen und sons-
tige Ansammlungen, wenn dies zur Auf-
rechterhaltung des Arbeits- und Dienstbe-
triebs erforderlich ist. 
 
Veranstaltungen und sonstige Ansammlun-
gen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und 
die Zusammenkünfte anderer Glaubensge-
meinschaften sind grundsätzlich untersagt. 

 


